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Ordnungsbehördliche Verordnung 
 über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
aus besonderem Anlass (Ostermarkt) im 

Innenstadtbereich innerhalb der Wallmauern  
vom 19.03.2013 

 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO 
ArbtG) vom 25.01.2000 (GV. NRW. S. 54) in der zurzeit gültigen Fassung und der  §§ 27 und 31 
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz 
OBG - vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt 
Xanten als örtliche Ordnungsbehörde nach Beschluss des Rates vom 05.03.2013 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 
 

 
§ 1 

 
Die Verkaufsstellen innerhalb der Wallmauern im Innenstadtbereich der Stadt Xanten dürfen am 
Sonntag, den 24.03.2013 aus Anlass des Ostermarktes in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet sein. 
 

 
 

§ 2 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der 

zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden. 
 

 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Hinweise:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 
Xanten, 19.03.2013 
Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister  
 
 
 
 
Strunk  
 
 
 
 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
 über das Offenhalten von Verkaufsstellen  

aus besonderem Anlass (Stadtfest) im 
Innenstadtbereich innerhalb der Wallmauern  

vom 19.03.2013 
 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO 
ArbtG) vom 25.01.2000 (GV. NRW. S. 54) in der zurzeit gültigen Fassung und der  §§ 27 und 31 
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz 
OBG - vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt 
Xanten als örtliche Ordnungsbehörde nach Beschluss des Rates vom 05.03.2013 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 
 

 
§ 1 

 
Die Verkaufsstellen innerhalb der Wallmauern im Innenstadtbereich der Stadt Xanten dürfen am 
Sonntag, den 04.08.2013 aus Anlass des Stadtfestes in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet sein. 
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§ 2 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der 

zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden. 
 

 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Hinweise:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 
 
 
Xanten, 19.03.2013  
Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister  
 
 
 
 
Strunk  
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 Ordnungsbehördliche Verordnung 
 über das Offenhalten von Verkaufsstellen  

aus besonderem Anlass (Modenschau & Oldtimertag) im 
Innenstadtbereich innerhalb der Wallmauern  

vom 19.03.2013 
 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO 
ArbtG) vom 25.01.2000 (GV. NRW. S. 54) in der zurzeit gültigen Fassung und der  §§ 27 und 31 
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz 
OBG - vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt 
Xanten als örtliche Ordnungsbehörde nach Beschluss des Rates vom 05.03.2013 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 
 

 
§ 1 

 
Die Verkaufsstellen innerhalb der Wallmauern im Innenstadtbereich der Stadt Xanten dürfen am 
Sonntag, den 15.09.2013 aus Anlass der Modenschau und des Oldtimertages in der Zeit von 
13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet sein. 
 

 
 

§ 2 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der 

zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden. 
 

 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Hinweise:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die  

verletzte Vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 
Xanten, 19.03.2013 
Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister  
 
 
 
 
Strunk  
 
 
 
 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
 über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
aus besonderem Anlass (Herbstmarkt) im 

Innenstadtbereich innerhalb der Wallmauern  
vom 19.03.2013 

 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO 
ArbtG) vom 25.01.2000 (GV. NRW. S. 54) in der zurzeit gültigen Fassung und der  §§ 27 und 31 
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz 
OBG - vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt 
Xanten als örtliche Ordnungsbehörde nach Beschluss des Rates vom 05.03.2013 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 
 

 
§ 1 

 
Die Verkaufsstellen innerhalb der Wallmauern im Innenstadtbereich der Stadt Xanten dürfen am 
Sonntag, den 20.10.2013 aus Anlass des Herbstmarktes in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet sein. 
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§ 2 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der 

zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden. 
 

 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Hinweise:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,   

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die  

verletzte Vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 
Xanten, 19.03.2013 
Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister  
 
 
 
 
Strunk  
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Widmung von Straßen 
 
 
Der Rat der Stadt Xanten  hat in seiner Sitzung am 05.03.2013 beschlossen, die öffentlichen 

Verkehrsflächen   

 

der Raiffeisenstraße (Gem. Marienbaum, Flur 2, Flurstück 924) 

 

gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NRW. S. 1028,  ber. 1996 S. 81, 141, 216, 

355), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (GV.NRW.S.731) als 

Gemeindestraße zu widmen, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden 

Grundstücke überwiegen (Anliegerstraße). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung Klage 

beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf schriftlich oder zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Wird die Klage schriftlich erhoben, so ist die Frist nur gewahrt, wenn die Klage vor Ablauf der 

Frist bei Gericht eingegangen ist. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 

Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 

Ausfertigung erhalten können. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 

dessen Verschulden dem Kläger angerechnet. 

 

Xanten, 12.03.2013 

 

-Strunk- 

Bürgermeister 
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003 K 038/12 

 

 

 

AMTSGERICHT RHEINBERG  

BESCHLUSS 

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, den 02.05.2013 um 12:00 Uhr,  
im Saal 20, Amtsgericht Rheinberg, Rheinstraße 67, 47495 Rheinberg 

das im Grundbuch von Birten Blatt 591 eingetragene Wohnhaus und gewerbliche Gebäude in 
Xanten-Birten, Op de Schanz 4 

Grundbuchbezeichnung: 

Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 781, Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche, Op 
de Schanz, groß: 182 qm und 44 qm,  
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 815, Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche, Op 
de Schanz 4, groß: 3.234 qm und 1.780 qm 
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 780, Gebäude- und Freifläche,  Betriebsfläche, Op 
de Schanz,  groß: 331 qm und 145 qm 
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 782, Betriebsfläche, Die Lüll groß: 3 qm 
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 783, Betriebsfläche, Die Lüll, groß: 104 qm 
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 784, Betriebsfläche, Die Lüll, groß: 196 qm 
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 785, Betriebsfläche, Die Lüll, groß: 92 qm,  
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 607, Landwirtschaftsfläche, Die Lüll, groß: 3.736 qm 
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 606, Landwirtschaftsfläche, Betriebsfläche, 
Sonsbecker Straße, groß: 61 qm und 585 qm 
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 944, Unland, Op de Schanz, groß: 3.476 qm  
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 937, Gebäude- und Freifläche, Op de Schanz, groß: 
106 qm 
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 938, Gebäude- und Freifläche, Op de Schanz, groß: 
33 qm 
Gemarkung Birten, Flur 4, Flurstück 939, Gebäude- und Freifläche, Op de Schanz, groß: 
321 qm 
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versteigert werden. 

 

Laut Wertgutachten handelt es sich um ein Wohnhaus ( 4 Wohneinheiten, eine nicht genehmigt 
) und gewerbliche Gebäude  ( 4 Lagerhallen/ Büroanbau ) auf 13 Grundstücken im 
Außenbereich von Xanten -Birten. Auflagen der  Baugenehmigung zum Umbau des  
Gebäudekomplexes ( ehemals landwirtschaftlicher Betrieb ) zu einem Dachdeckerbetrieb sind 
teilweise nicht erfüllt. 

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 15.05.2012 eingetragen worden.  

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG auf: 

Flur 4, Flurstück 781 :     5000 EUR 

Flur 4, Flurstück 815 : 306585 EUR 

Flur 4, Flurstück 780 :   10000 EUR 

Flur 4, Flurstück 782 :          15 EUR 

Flur 4, Flurstück 783 :        500 EUR 

Flur 4, Flurstück 784 :      1000 EUR 

Flur 4, Flurstück 785 :        500 EUR 

Flur 4, Flurstück 607 :    18500 EUR 

 

 

Flur 4, Flurstück 606 :     3.200 EUR                                                                                                 

Flur 4, Flurstück 944 :    17500 EUR 

Flur 4, Flurstück 937 :         550 EUR 

Flur 4, Flurstück 938 :         150 EUR 

Flur 4, Flurstück 939 :       1500 EUR festgesetzt. 

 

Im Versteigerungstermin am 14.03.2013  ist der Zuschlag versagt worden, weil das abgegebene 
Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der nach den Versteigerungsbedingungen 
bestehenbleibenden Rechte 70 Prozent des Grundstückswertes nicht erreicht hat. Die 
Wertmindestgrenzen (5/10- und 7/10-Grenze) gelten daher nicht mehr. 

 

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der 
Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das 
Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der 
Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. 
Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder 
erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich 
unberücksichtigt. 
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Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des 
Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die 
Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, 
einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung 
auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben. 

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige 
Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies 
nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes. 

Rheinberg, 14.03.2013 
      
 

 

 

Burike 
Rechtspflegerin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


